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1. Zweites Corona-Steuerhilfege-
setz beschlossen 
 

Im Schnellverfahren hat die Bundesre-

gierung das sog. „Zweite Corona-Steuer-

hilfegesetz“ auf den Weg gebracht, dem 

der Bundesrat bereits am 29.6.2020 zu-

stimmte. Darin enthalten sind die steuer-

lichen Neuregelungen, die wir Ihnen be-

reits in der Juli-Ausgabe dieses Informa-

tionsschreibens aufzeigten (siehe dort 

Beitrag Nr. 1.). 

 

Neben der befristeten Reduzierung der 

Umsatzsteuersätze von 19 % auf 16 % 

und von 7 % auf 5 %, einem einmaligen 

Kinderbonus von 300 €, die Erhöhung 

des Entlastungsbetrags für Alleinerzie-

hende von 1.908 € auf 4.008 € für das 

Jahr 2020 und 2021, die Wiedereinfüh-

rung einer degressiven Abschreibung auf 

bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlage-

vermögens, sind dort weitere Regelungen 

getroffen worden. Über die wichtigsten 

Änderungen informieren wir in diesem 

und den folgenden Informationsschrei-

ben. 

 

 

2. Corona-Überbrückungshilfe 
für kleine und mittlere Unterneh-
men 
 

Mit dem Corona-Konjunktur-Programm 

wird auch eine sog. „Überbrückungs-

hilfe“ für Umsatzausfälle bei kleinen und 

mittleren Unternehmen (KMU) aufge-

mailto:oldenburg@kgjw.de


 K ∙G ∙ J ∙W 
  K lemm, Giesemann & Partner  

 Steuerberatungsgesellschaft mbB 

 

Seite 2 von 10 

Dipl.-Kaufmann  
Joachim Klemm ** 
Wirtschaftsprüfer 
Steuerberater 
 
 
Dipl.-Kaufmann (FH) 
Eckhardt Giesemann *** 
Steuerberater 
 
 
Dipl.-Finanzwirt (FH) 
Stefan Dierkes, M.R.F * 
Rechtsanwalt, FA für Steuerrecht, 
FA für Handels- und Gesell-
schaftsrecht, Steuerberater, verei-
digter Buchprüfer 

 
 
Rainer Wallschlag 
Steuerberater 
 
 
Ingo Tietjen*** 
Steuerberater 

angestellt gem. § 58 StBerG  
 
 
 
 
 
 
 

Sitz der Gesellschaft: 
26125 Oldenburg 
Wilhelmshavener  
Heerstrasse 50 
T: 0441 / 923100 – 0 
F: 0441 / 923100 – 99 
e-mail: oldenburg@kgjw.de 

 
Zweigstelle 
26817 Rhauderfehn 
Untenende 62 b 
T:  04952 / 56 19  
F:  04952 / 67 77 
e-mail: rhauderfehn@kgjw.de 
 
Zweigstelle: 
26789 Leer 
Heisfelder Straße 81 
T: 0491 / 91 20 698-0 
F: 0491 / 91 20 698-99  
e-mail: leer@kgjw.de 
 
 
www.KGJW.de 
kanzlei@kgjw.de 
 
 
eingetragen im  
Partnerschaftsregister  
des Amtsgerichts  
Hannover Nr. 200534 
 
 

 

*** Fachberater Gesundheitswesen  
     IBG / HS Bremerhaven 
 
 

Kooperationen: 
* Rechtsanwalt in Kranz & Kollegen  
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Olden-
burg 
 
** Wirtschaftsprüfer in  
ACUS Klemm & Partner mbB Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Oldenburg 

 

 

legt. Die Überbrückungshilfe gilt bran-

chenübergreifend, wobei den Besonder-

heiten der außergewöhnlich betroffenen 

Branchen angemessen Rechnung getra-

gen werden soll. 

 

Ziel der Überbrückungshilfe ist es da-

her, KMU aus Branchen, die unmittelbar 

oder mittelbar durch Corona-bedingte 

Auflagen oder Schließungen betroffen 

sind, für die Monate Juni bis August 2020 

eine weitergehende Liquiditätshilfe zu 

gewähren und dadurch zu ihrer Existenz-

sicherung beizutragen. 

 

Antragsberechtigt sind Unternehmen 

und Organisationen aus allen Wirt-

schaftsbereichen, Soloselbstständige und 

selbstständige Angehörige der Freien Be-

rufe soweit sie ihre Geschäftstätigkeit in 

Folge der Corona-Krise anhaltend voll-

ständig oder zu wesentlichen Teilen ein-

stellen mussten. Antragsberechtigt sind 

auch gemeinnützige Unternehmen und 

Organisationen (z. B. Jugendbildungs-

stätten, überbetriebliche Berufsbildungs-

stätten, Familienferienstätten). 

 

Eine Einstellung der Geschäftstätigkeit 

vollständig oder zu wesentlichen Teilen 

in Folge der Corona-Krise wird ange-

nommen, wenn der Umsatz in den Mona-

ten April und Mai 2020 zusammenge-

nommen um mindestens 60 % gegenüber 

April und Mai 2019 eingebrochen ist. Bei 

Unternehmen, die nach April 2019 ge-

gründet worden sind, sind statt der Mo-

nate April und Mai 2019 die Monate No-

vember und Dezember 2019 zum Ver-

gleich heranzuziehen. 

 

Eine Antragstellung ist seit dem 

8.7.2020 möglich. Die Antragsfrist en-

det jeweils spätestens am 31.8.2020 und 

die Auszahlungsfrist am 30.11.2020. 

 

Zu den förderfähigen Kosten gehören u. 

a. Mieten und Pachten für Geschäfts-

räume,     Zinsaufwendungen für Kredite, 

Finanzierungskostenanteil von Leasing-

raten, Ausgaben für Instandhaltung, War-

tung oder Einlagerung von Anlagever-

mögen einschließlich der EDV, Kosten 

für Strom, Wasser, Heizung, Reinigung 

und Hygienemaßnahmen, Versicherun-

gen, Steuerberaterkosten, die im Rahmen 

der Beantragung der Corona-Überbrü-

ckungshilfe anfallen. Personalaufwen-

dungen im Förderzeitraum, die nicht von 

Kurzarbeitergeld erfasst sind, werden 

pauschal gefördert. Die Fixkosten müs-

sen vor dem 1.3.2020 begründet worden 

sein. Lebenshaltungskosten, Mietkosten 

für Privaträume oder ein Unternehmer-

lohn sind nicht förderfähig. 

 

Förderhöhe: Die Überbrückungshilfe 

erstattet einen Anteil in Höhe von 

 80 % der Fixkosten bei mehr als 70 % 

Umsatzeinbruch, 

 50 % der Fixkosten bei Umsatzein-

bruch zwischen 50 % und 70 % 

 40 % der Fixkosten bei Umsatzein-

bruch zwischen 40 % und unter 50 % 

im Fördermonat im Vergleich zum 

Vorjahresmonat. 

 

Liegt der Umsatz im Fördermonat bei 

wenigstens 60 % des Umsatzes des Vor-

jahresmonats, entfällt die Überbrü-

ckungshilfe anteilig für den jeweiligen 

Fördermonat. Eine Überkompensation ist 

zurückzuzahlen. 

 

Die maximale Förderung beträgt 150.000 

€ für drei Monate. Bei Unternehmen mit 

bis zu fünf Beschäftigten beträgt der ma-

ximale Erstattungsbetrag 9.000 € für drei 

Monate, bei Unternehmen mit bis zu zehn 

Beschäftigten 15.000 € für drei Monate. 

Diese maximalen Erstattungsbeträge 

können nur in begründeten Ausnahmefäl-

len überschritten werden. 

 

Beispiel: Ein Schausteller mit zehn Be-

schäftigten und einem Umsatzausfall im 

Förderzeitraum von über 70 % hat 
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 10.000 € Fixkosten: Die Überbrü-

ckungshilfe beträgt 8.000 €. 

 20.000 € Fixkosten: Die Überbrü-

ckungshilfe beträgt (16.000 €, aber 

höchstens  

maximaler Erstattungsbetrag =) 

15.000 €. 

 

Bitte beachten Sie! In der ersten Stufe 

(Antragstellung) sind die Antrags-

voraussetzungen und die Höhe der er-

stattungsfähigen Fixkosten mit Hilfe ei-

nes Steuerberaters oder Wirtschaftsprü-

fers glaubhaft zu machen und in der zwei-

ten Stufe (nachträglicher Nachweis) mit 

Hilfe eines Steuerberaters oder Wirt-

schaftsprüfers zu belegen. Die Kosten für 

den Steuerberater in dieser Angelegen-

heit gehören zu den förderfähigen Fix-

kosten. 

 

 

3. Rückzahlungsverpflichtung 
der Corona-Soforthilfe 
 

Bei der Beantragung der Corona-Sofort-

hilfe musste der Antragsteller versichern, 

dass er durch die Corona-Pandemie in 

wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten 

ist, die seine Existenz bedrohen. 

 

Grundsätzlich gilt, dass öffentliche Hil-

fen sowie mögliche Entschädigungsleis-

tungen (z. B. nach dem Infektionsschutz-

gesetz), Kurzarbeitergeld, Steuerstun-

dungen sowie zustehende Versicherungs-

leistungen aus Absicherung von Be-

triebsunterbrechungen oder Betriebsaus-

fall u. Ä. vorrangig in Anspruch zu neh-

men und bei der Berechnung eines Liqui-

ditätsengpasses zu berücksichtigen sind. 

 

Wird zu einem späteren Zeitpunkt festge-

stellt, dass der Sach- und Finanzaufwand 

des Unternehmens oder die tatsächliche 

Umsatzeinbuße doch geringer war, ist 

das Unternehmen zu einer unverzügli-

chen Mitteilung und zu einer Rückzah-

lung des überzahlten Betrags verpflich-

tet. 

 

Anmerkung: Zu einer Überkompensa-

tion kann es aber auch kommen, wenn 

mehrere Hilfsprogramme oder Entschä-

digungsleistungen kombiniert wurden. 

Auch hierfür besteht eine Mitteilungs- 

und Rückzahlungspflicht. Gegebenen-

falls kann erst am Ende des Drei- bzw. 

Fünf-Monats-Zeitraums mit Sicherheit 

eine Prognose getroffen werden, wie sich 

z. B. bei der Öffnung des Betriebes die 

Einnahmen entwickeln. Demnach gilt es 

nachträglich zu prüfen, ob die Soforthilfe 

in der bewilligten Höhe berechtigt war 

und keine sog. Überkompensation vor-

liegt. 

 

Bitte beachten Sie! Hier sei auch darauf 

hingewiesen, dass vorsätzlich falsche 

Angaben den Straftatbestand des Sub-

ventionsbetrugs erfüllen. Lassen Sie sich 

daher unbedingt in diesem Zusammen-

hang beraten! 

 

 

4. Elektronische Bereitstellung 
von Kassenbelegen 
 

Seit dem 1.1.2020 ist ein neues Kassen-

gesetz in Kraft getreten, welches nun zur 

elektronischen Belegausgabe verpflich-

tet. Vereinfacht gesagt heißt das, dass je-

der Kunde bei Verwendung einer elektro-

nischen Kasse einen Beleg erhalten muss, 

unabhängig vom Rechnungsbetrag oder 

der Art des Kaufs. 

 

Die Belegausgabe selbst muss jedoch 

nicht unbedingt auf Papier erfolgen. Es 

steht dem Unternehmer frei zu entschei-

den, ob er den Beleg dem Kunden auf Pa-

pier oder digital zur Verfügung stellt. 

Dementsprechend wurde nun auch der 

Anwendungserlass der Abgabenordnung 

erweitert. Zunächst muss die elektroni-
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sche Bereitstellung des Belegs unter Zu-

stimmung des Kunden erfolgen. Dieses 

kann formlos oder auch konkludent ge-

schehen. Unter Bereitstellung ist zu ver-

stehen, dass dem Kunden die Möglich-

keit gegeben wurde, den Beleg elektro-

nisch entgegenzunehmen. 

 

Der Beleg muss elektronisch erstellt und 

gespeichert werden. Nicht ausreichend 

ist es, wenn er nur am Display der Kasse 

zu sehen ist und dem Kunden die Mög-

lichkeit verwehrt bleibt, seinen Beleg 

mitzunehmen. Die elektronische Be-

legausgabe hat in einem Standardformat 

zu erfolgen (z .B. JPG oder PDF). Wie 

der Beleg an den Kunden übermittelt 

wird, kann unterschiedlich gehandhabt 

werden. Demnach ist eine Übermittlung 

durch QR-Code, E-Mail, Link zum 

Download oder auf ein Kundenkonto zu-

lässig. 

 

 

5. Prämien zur Sicherung von 
Ausbildungsplätzen 
 

Mit dem Maßnahmenpaket „Ausbil-

dungsplätze sichern“ will die Bundesre-

gierung die Folgen der Corona-Pandemie 

auf den Lehrstellenmarkt abfedern. Dafür 

hat sie ein Hilfsprogramm für kleine und 

mittlere Unternehmen (KMU) beschlos-

sen, mit dem ausbildungswillige Betriebe 

in den Jahren 2020 und 2021 unterstützt 

werden. 

 

Gefördert werden KMU mit bis zu 249 

Beschäftigten, die eine Berufsausbildung 

in anerkannten Ausbildungsberufen oder 

in den bundes- und landesrechtlich gere-

gelten praxisintegrierten Ausbildungen 

im Gesundheits- und Sozialwesen durch-

führen. Hierfür stellt die Bundesregie-

rung eine Prämie für Ausbildungsbe-

triebe wie folgt zur Verfügung: 

 

 Für den Erhalt ihres Ausbildungsni-

veaus bekommen Betriebe, die beson-

ders von der Corona-Pandemie betrof-

fen sind, eine Prämie in Höhe von 

2.000 €  für jeden für das Ausbil-

dungsjahr 2020/2021 abgeschlosse-

nen Ausbildungsvertrag (nach Ab-

schluss der Probezeit). Als besonders 

betroffen gelten KMU, die in der ers-

ten Hälfte des Jahres 2020 wenigstens 

einen Monat Kurzarbeit durchgeführt 

haben oder deren Umsatz in den Mo-

naten April und Mai 2020 um durch-

schnittlich mindestens 60 % gegen-

über April und Mai 2019 eingebro-

chen ist. Bei KMU, die nach April 

2019 gegründet worden sind, sind die 

Monate November und Dezember 

2019 heranzuziehen. 

 Erhöhen Unternehmen ihr Ausbil-

dungsplatzangebot, erhalten sie (nach 

Abschluss der Probezeit) eine Prämie 

von 3.000 € für jeden gegenüber dem 

früheren Niveau zusätzlich abge-

schlossenen Ausbildungsvertrag. 

 Werden Auszubildende von Betrieben 

übernommen, die Insolvenz anmelden 

mussten, erhalten übernehmende Be-

triebe eine Prämie von 3.000 € pro 

aufgenommenen Auszubildenden. 

Diese Unterstützung ist befristet bis 

zum 30.6.2021. 

 Ebenfalls bis 30.6.2021 werden Be-

triebe gefördert, die Auszubildende 

übernehmen, deren Unternehmen die 

Ausbildung durch die Auswirkungen 

der Corona-Pandemie übergangs-

weise nicht fortsetzen können. 

 Melden Ausbildungsbetriebe, die ihre 

Aktivitäten auch in der Krise fortset-

zen, für Auszubildende sowie deren 

Ausbilder keine Kurzarbeit an, wer-

den sie besonders unterstützt. Die För-

derung beträgt hier 75 % der Brutto-

Ausbildungsvergütung für jeden Mo-

nat, in dem der Betrieb einen Arbeits-

ausfall von mindestens 50 % hat. 

Diese Unterstützung ist befristet bis 

zum 31.12.2020. 
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6. Vergütung für Steuerberater 
wurde angemessen angepasst 
 

Am 5.6.2020 brachte der Bundesrat die 

Novellierung der Steuerberatervergü-

tungsverordnung (StBVV) auf den Weg, 

die zum 1.7.2020 in Kraft trat. So konnte 

die Bundessteuerberaterkammer errei-

chen, dass der Gesetzgeber die StBVV 

erstmals seit neun Jahren an die wirt-

schaftlichen Entwicklungen anpasst und 

Steuerberater angemessen vergütet wer-

den. 

 

Die Werte in den Tabellen der StBVV, 

die u. a. die Vergütung für Beratungs- o-

der Buchführungstätigkeiten festlegen, 

werden linear um 12 % erhöht. Die an-

gepasste Vergütung gleicht die Inflation 

aus und ermöglicht es Steuerberatern, die 

in den letzten Jahren deutlich gestiegenen 

allgemeinen Geschäftskosten und Preise 

zu kompensieren. 

 

Eine Verbesserung für den Berufsstand 

ist die Angleichung an das Vergütungs-

recht der Rechtsanwälte. Vertritt ein 

Steuerberater seinen Mandanten z. B. in 

einem Einspruchsverfahren gegenüber 

den Verwaltungsbehörden oder prüft er 

die Erfolgsaussichten eines Rechtsmit-

tels, wird zukünftig direkt auf das Vergü-

tungsrecht der Rechtsanwälte verwiesen. 

 

Bitte beachten Sie! Steuerberater kön-

nen nunmehr ihre Rechnungen auch 

elektronisch, z. B. per E-Mail, an ihre 

Mandanten verschicken, wenn sie zuge-

stimmt haben. Die Zustimmung muss da-

bei nicht per Unterschrift erfolgen, eine 

E-Mail reicht aus. 

 

 

 

 

 

7. Gezielte Zuwendung ist keine 
Spende 
 

Spenden an politische Parteien oder an 

gemeinnützige Organisationen oder Ver-

eine, bei denen es sich – im Regelfall – 

um eine steuerbefreite Körperschaft, Per-

sonenvereinigung oder Vermögensmasse 

handelt, können steuermindernd geltend 

gemacht werden. 

 

In einem vom Finanzgericht Köln (FG) 

am 11.12.2018 entschiedenen Fall betei-

ligte sich eine Steuerpflichtige in einem 

Tierschutzverein. Einen Problemhund, 

welcher dort untergebracht war, gab die 

Steuerpflichtige in eine Hundepension 

und bezahlte die Unterbringung entspre-

chend. Den Jahresbetrag bescheinigte der 

Tierschutzverein mit einem ordnungsge-

mäßen Spendenbeleg. 

 

Das FG entschied dazu, dass hier keine 

Zuwendung zur Förderung steuerbegüns-

tigter Zwecke vorliegt. Dafür hätte das 

Geld dem Verein zur freien Verfügung 

stehen müssen. Eine Zuwendung darf 

nicht auf einen festgelegten Zweck aus-

gerichtet sein, der insbesondere auf eige-

nen Interessen der Steuerpflichtigen be-

ruht. 

 

 

8. Mehr Schutz für Reisende bei 
Insolvenzen 
 

Müssen Reiseveranstalter Insolvenz an-

melden, sollen nach dem Willen der Bun-

desregierung Reisende künftig umfas-

send abgesichert sein. Diese vollumfäng-

liche Absicherung soll aus drei Elemen-

ten bestehen: 

 

 Die Kundengelder, die eventuell not-

wendige Rückbeförderung der Rei-

senden sowie alle weiteren Kosten, 

die im Zusammenhang mit der Insol-

venz entstehen, sollen über einen 
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Pflichtfonds abgesichert sein. Er fi-

nanziert sich aus den Beiträgen der 

Reiseveranstalter. 
 

 Absicherung über eine Leistung des 

Reiseveranstalters (z. B. Versiche-

rung oder Bankbürgschaft). 
 

 Schäden, die der Fonds nicht abdeckt, 

werden aus einer (ebenfalls aus Bei-

trägen finanzierten) Rückdeckungs-

versicherung und/oder durch Kredit-

zusagen abgesichert. 

 

Im Insolvenzfall soll dann zunächst die 

jeweilige vom Reiseveranstalter geleis-

tete Sicherheit verwertet werden, erst da-

nach kann auf das Fondskapital zurück-

gegriffen werden. Letzte Sicherheit sol-

len dann die Rückdeckungsversicherung 

und/oder die Kreditzusagen bieten. 

 

Nur durch Einzahlungen in den neuen 

Pflichtfonds sind sämtliche Risiken bei 

Insolvenz des Reiseveranstalters abge-

deckt. Reiseveranstalter, die nicht über 

den Fonds abgesichert sind, sollen keine 

Pauschalreisen anbieten können. 

 

 

9. Anspruch auf Reisepreismin-
derung wegen Baulärms am Ur-
laubsort 
 

Die Richter des Oberlandesgerichts Celle 

(OLG) sprachen einem Urlauber einen 

Reisepreisminderungsanspruch wegen 

Baulärms am Urlaubsort zu, obwohl die-

ser nach der Buchung vom Reiseveran-

stalter darüber informiert wurde und die 

Reise antrat. 

 

Dieser Entscheidung lag folgender Sach-

verhalt zugrunde: Die Urlauber buchten 

eine 14-tägige Pauschalreise. Nach der 

Buchung wurden sie vom Reiseveranstal-

ter über die Durchführung umfangreicher 

Bauarbeiten neben dem gebuchten Hotel 

informiert. 

 

Vor Ort stellten die Urlauber fest, dass 

die Baumaßnahmen jeden Tag von 7 Uhr 

bis in die Abendstunden durchgeführt 

wurden und sich die Lärmbelästigung auf 

die gesamte Hotelanlage (incl. der Innen-

räume) auswirkte. Sie verlangten darauf-

hin vom Reiseveranstalter Reisepreis-

minderung in Höhe von 50 % und Scha-

densersatz wegen vertaner Urlaubs-

freude. 

 

Das OLG gab den Urlaubern recht. Dabei 

war es laut den OLG-Richtern unerheb-

lich, dass der Reiseveranstalter über die 

Bauarbeiten nach der Buchung informiert 

hatte, denn beim Abschluss des Vertrags 

waren alle davon ausgegangen, dass die 

Urlauber im Hotel nicht mit Baulärm 

konfrontiert werden oder zumindest nur 

mit solchem, mit dem jeder Reisende un-

ter Umständen rechnen muss. 

 

 

10. Schönheitsreparaturen bei un-
renoviert überlassener Wohnung 
 

Ein Mieter, dem eine unrenovierte Woh-

nung als vertragsgemäß überlassen 

wurde und auf den die Schönheitsrepara-

turen nicht wirksam abgewälzt wurden, 

kann vom Vermieter die Durchführung 

derselben dennoch verlangen, wenn eine 

wesentliche Verschlechterung des Deko-

rationszustands des Objektes eingetreten 

ist. Allerdings ist die Wiederherstellung 

des Anfangszustands wirtschaftlich nicht 

sinnvoll und liegt auch nicht im Interesse 

der Mietvertragsparteien. 

 

Ausgangspunkt der den Vermieter tref-

fenden Erhaltungspflicht ist grundsätz-

lich der unrenovierte Zustand, in dem 

sich die Wohnung bei Besichtigung und 

Anmietung befunden hat. Ihn trifft dann 

eine Instandhaltungspflicht, wenn sich 

der anfängliche Dekorationszustand we-

sentlich verschlechtert hat. Davon ist 

nach zwei vom Bundesgerichtshof am 

7.8. und 8.8.2020 entschiedenen Fällen 
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auszugehen, wenn Renovierungen lange 

Zeit, hier: 14 bzw. 25 Jahre, zurücklie-

gen. 

 

Nach diesen Entscheidungen hat sich 

der Mieter allerdings nach Treu und 

Glauben an den hierfür anfallenden 

Kosten (regelmäßig zur Hälfte) zu be-

teiligen, weil die Ausführung der 

Schönheitsreparaturen zu einer Ver-

besserung des vertragsgemäßen (un-

renovierten) Dekorationszustands der 

Wohnung bei Mietbeginn führt. 

 

 

11. Anspruch auf Lärmschutz bei 
Auswechslung des Bodenbelags 
 

In einem vom Bundesgerichtshof am 

26.6.2020 entschiedenen Fall hatte ein 

Wohnungseigentümer den Teppichboden 

gegen Fliesen ausgetauscht. Dadurch 

überschritt der Trittschallpegel die maß-

geblichen Grenzwerte. 

 

Nach Auffassung des BGH ist ihm je-

doch die Einhaltung der Mindestanforde-

rungen an den Trittschall zumutbar. 

Diese kann er durch vergleichsweise ein-

fache Maßnahmen erreichen, nämlich 

durch die Verlegung eines Teppichbo-

dens oder die Anbringung eines zusätzli-

chen Bodenbelags auf die bestehenden 

Fliesen. Welche Maßnahme er ergreift, 

bleibt ihm überlassen. 

 

Der vom Lärm gestörte Wohnungseigen-

tümer kann die Einhaltung der schall-

schutztechnischen Mindest-anforderun-

gen auch dann verlangen, wenn die Tritt-

schalldämmung des Gemeinschaftsei-

gentums – hier der Wohnungstrenndecke 

– mangelhaft ist. 

 

Anmerkung: Anders kann es nach dieser 

Entscheidung des BGH jedoch sein, 

wenn bei einer mangelhaften Trittschall-

dämmung des Gemeinschaftseigentums 

der Wohnungs-eigentümer keine zumut-

bare Abhilfemöglichkeit hat. 

 

 

12. Absichtliche Angabe falscher 
Überstundenzahl rechtfertigt frist-
lose Kündigung 
 

Dem Bundesarbeitsgericht lag zur Auf-

zeichnung und Angabe von Überstunden 

folgender Sachverhalt zur Entscheidung 

vor: In einem Arbeitsvertrag war eine 

wöchentliche Arbeitszeit von 44,5 Std. 

vereinbart. Geleistete Überstunden wur-

den vom Arbeitnehmer notiert und vom 

Arbeitgeber entsprechend vergütet. Fer-

ner erhielt der Arbeitnehmer bis zur Er-

nennung zum Abteilungsleiter Erschwer-

niszuschläge. 

 

Durch deren Wegfall fühlte er sich unge-

recht behandelt und glich in den Folge-

jahren die fehlenden Zuschläge mit dem 

Einreichen nicht geleisteter Überstunden 

aus. Der Arbeitgeber bezahlte diese auch 

im guten Glauben. Eine Jahresabschluss-

prüfung deckte die ungerechtfertigten 

Zahlungen aufgrund nicht geleisteter 

Überstunden jedoch auf. Darauf kündigte 

der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis au-

ßerordentlich fristlos. 

 

Nach Auffassung des BAG muss der Ar-

beitgeber einer korrekten Dokumentation 

der Arbeitszeit seiner Arbeitnehmer ver-

trauen können. Überträgt er den Nach-

weis der geleisteten Arbeitszeit den Ar-

beitnehmern selbst und füllen diese die 

dafür zur Verfügung gestellten Formu-

lare wissentlich und vorsätzlich falsch 

aus, so stellt dies in aller Regel einen 

schweren Vertrauensmissbrauch dar. 

 

Dies gilt für den vorsätzlichen Miss-

brauch einer Stempeluhr ebenso wie für 

das wissentliche und vorsätzlich falsche 

Ausstellen entsprechender Formulare. 

Dabei kommt es nicht entscheidend auf 

mailto:oldenburg@kgjw.de


 K ∙G ∙ J ∙W 
  K lemm, Giesemann & Partner  

 Steuerberatungsgesellschaft mbB 

 

Seite 8 von 10 

Dipl.-Kaufmann  
Joachim Klemm ** 
Wirtschaftsprüfer 
Steuerberater 
 
 
Dipl.-Kaufmann (FH) 
Eckhardt Giesemann *** 
Steuerberater 
 
 
Dipl.-Finanzwirt (FH) 
Stefan Dierkes, M.R.F * 
Rechtsanwalt, FA für Steuerrecht, 
FA für Handels- und Gesell-
schaftsrecht, Steuerberater, verei-
digter Buchprüfer 

 
 
Rainer Wallschlag 
Steuerberater 
 
 
Ingo Tietjen*** 
Steuerberater 

angestellt gem. § 58 StBerG  
 
 
 
 
 
 
 

Sitz der Gesellschaft: 
26125 Oldenburg 
Wilhelmshavener  
Heerstrasse 50 
T: 0441 / 923100 – 0 
F: 0441 / 923100 – 99 
e-mail: oldenburg@kgjw.de 

 
Zweigstelle 
26817 Rhauderfehn 
Untenende 62 b 
T:  04952 / 56 19  
F:  04952 / 67 77 
e-mail: rhauderfehn@kgjw.de 
 
Zweigstelle: 
26789 Leer 
Heisfelder Straße 81 
T: 0491 / 91 20 698-0 
F: 0491 / 91 20 698-99  
e-mail: leer@kgjw.de 
 
 
www.KGJW.de 
kanzlei@kgjw.de 
 
 
eingetragen im  
Partnerschaftsregister  
des Amtsgerichts  
Hannover Nr. 200534 
 
 

 

*** Fachberater Gesundheitswesen  
     IBG / HS Bremerhaven 
 
 

Kooperationen: 
* Rechtsanwalt in Kranz & Kollegen  
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Olden-
burg 
 
** Wirtschaftsprüfer in  
ACUS Klemm & Partner mbB Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Oldenburg 

 

 

die strafrechtliche Würdigung an, son-

dern auf den mit der Pflichtverletzung 

verbundenen schweren Vertrauensbruch. 

Damit war die fristlose Kündigung ge-

rechtfertigt. 

 

 
13. Umkleidezeiten als vergü-
tungspflichtige Arbeitszeit 
 

Grundsätzlich sind Umkleidezeiten als 

Arbeitszeit zu bewerten und somit vergü-

tungspflichtig. Diese Vergütungspflicht 

kann jedoch durch Tarifvertrag ausge-

schlossen werden. 

 

In einem vom Bundesarbeitsgericht 

(BAG) entschiedenen Fall beinhaltete ein 

Tarifvertrag u. a. folgende Regelung: „Ist 

infolge besonders starker Verschmut-

zung oder aus gesundheitlichen Gründen 

eine sorgfältige Reinigung erforderlich, 

so wird täglich eine bezahlte Waschzeit 

gewährt. Welche Gruppen der Arbeitneh-

mer darauf Anspruch haben, wie die 

Dauer der Waschzeit zu bemessen ist und 

in welche Zeit sie zu legen ist, wird durch 

Betriebsvereinbarung geregelt.“ Eine Be-

triebsvereinbarung, die den o. g. Aus-

gleich für die Umkleidezeiten usw. re-

gelt, gab es nicht. 

 

Die Richter des BAG kamen in diesem 

Fall zu der Entscheidung, dass die be-

troffenen Mitarbeiter keinen Anspruch 

auf Vergütung der Umkleidezeiten hat-

ten. 

 

 

14. Programmierer in Heimarbeit 
ist sozialversicherungspflichtig 
 

Abhängig Beschäftigte sind sozialversi-

cherungspflichtig. Dies gilt auch für 

Heimarbeiter, selbst wenn deren Tätig-

keit eine höhere Qualifikation erfordert 

wie bei einem Programmierer, so die 

Richter des Hessischen Landes-sozialge-

richts in ihrem Urteil vom 2.7.2020. 

 

Sie führten aus, dass Heimarbeiter Perso-

nen sind, die in eigener Arbeitsstätte im 

Auftrag und für Rechnung von Gewerbe-

treibenden, gemeinnützigen Unterneh-

men oder öffentlich-rechtlichen Körper-

schaften erwerbsmäßig arbeiten. Die 

Heimarbeiter sind gemäß der sozialge-

setzlichen Regelung Beschäftigte und als 

solche auch sozialversicherungspflichtig. 

Dies gilt auch für Tätigkeiten, die eine 

höherwertige Qualifikation erforderten. 

 

 

15. Provisionen können das El-
terngeld erhöhen 
 

Als sonstige Bezüge im Lohnsteuerab-

zugsverfahren angemeldete Provisionen 

können gleichwohl als laufender Arbeits-

lohn das Elterngeld erhöhen, wenn die 

Bindungswirkung der Anmeldung für die 

Beteiligten des Elterngeldverfahrens 

weggefallen ist. 

 

Dieser Entscheidung des Bundessozial-

gerichts lag der nachfolgende Sachver-

halt zugrunde: Eine Steuerfachwirtin er-

zielte vor der Geburt ihrer Tochter neben 

ihrem monatlichen Gehalt jeden Monat 

eine Provision in Höhe von 500 – 600 €, 

die lohnsteuerrechtlich vom Arbeitgeber 

als sonstiger Bezug eingestuft wurde. Die 

zuständige Elterngeldstelle  bewilligte 

der Mutter deshalb Elterngeld, ohne die 

Provisionen bei der Elterngeldbemes-

sung zu berücksichtigen. 

 

Die der Steuerfachwirtin in den arbeits-

vertraglich vereinbarten Lohnzahlungs-

zeiträumen regelmäßig und lückenlos ge-

zahlten Provisionen sind materiell-steu-

errechtlich als laufender Arbeitslohn ein-

zustufen. Die anderslautende Lohnsteu-

eranmeldung des Arbeitgebers steht nicht 

entgegen. Die Lohnsteueranmeldung bin-

det zwar grundsätzlich die Beteiligten im 

Elterngeldverfahren. Dies gilt jedoch 

nicht, wenn die Regelungswirkung der 
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Lohnsteueranmeldung weggefallen ist, 

weil sie – wie hier aufgrund eines nach-

folgenden Einkommensteuerbescheids – 

überholt ist. 

 

 

16. Vorzeitige Aufhebung der Zu-
gewinngemeinschaft nach drei 
Jahren  Trennung möglich 
 

In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) 

am 20.3.2019 entschiedenen Fall waren 

Eheleute im gesetzlichen Güterstand der 

Zugewinngemeinschaft miteinander ver-

heiratet. Sie trennten sich im Jahr 2012. 

Das am 26.11.2014 rechtshängig gewor-

dene Scheidungsverfahren war zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. 

 

In dem seit September 2017 rechtshängi-

gen Verfahren hat der Ehemann die vor-

zeitige Aufhebung der Zugewinngemein-

schaft beantragt. Dieser Antrag wurde 

abgelehnt, da nach Auffassung des zu-

ständigen Gerichts die vorzeitige Aufhe-

bung der Zugewinngemeinschaft nur bei 

Vorliegen eines berechtigten Interesses 

verlangt werden kann. 

 

Die BGH-Richter entschieden allerdings, 

dass das Verlangen nach vorzeitiger Auf-

hebung der Zugewinngemeinschaft allein 

an die Trennung und den Ablauf einer 

mindestens dreijährigen Trennungszeit 

anknüpft. Weder der mit der Aufhebung 

der Zugewinngemeinschaft verbundene 

Wegfall des Schutzes vor Gesamtvermö-

gensgeschäften noch die gleichzeitige 

Anhängigkeit einer güterrechtlichen Fol-

gesache im Scheidungsverbund gebieten 

die darüber hinausgehende Darlegung ei-

nes berechtigten Interesses an der vorzei-

tigen Aufhebung der Zugewinngemein-

schaft. 

 

 

17. Löschung positiver Bewertun-
gen in einem Ärzteportal wegen 
 Manipulationsverdachts 
 

In einem vom Oberlandesgericht Mün-

chen (OLG) am 27.2.2020 entschiedenen 

Fall leitete ein Ärztebewertungsportal ein 

Prüfungsverfahren ein, da sich bei der 

Bewertung eines Arztes der Verdacht ei-

ner Manipulation erhärtete. Ergibt sich 

im Algorithmus, dass Bewertungen nicht 

verifiziert sind, werden sie gelöscht. 

 

Ein Zahnarzt, dessen positive Bewertun-

gen teilweise entfernt wurden, war mit 

der Löschung nicht einverstanden. Er 

wandte sich an das Portal und verlangte 

die Darlegung des Algorithmus und Wie-

derherstellung der Bewertungen. 

 

Das OLG entschied dazu, dass der Portal-

betreiber nicht verpflichtet ist offenzule-

gen, wie der von ihm eingesetzte Algo-

rithmus zum Aufspüren verdächtiger, 

also nicht „authentischer“, sondern vom 

Arzt beeinflusster Bewertungen funktio-

niert. Hierbei handelt es sich um ein nicht 

zu offenbarendes Geschäftsgeheimnis 

des Portalbetreibers, denn wenn dem 

Verkehr dies bekannt würde, würden sei-

tens der Ärzte bzw. seitens von diesen be-

auftragten Agenturen Umgehungsmög-

lichkeiten entwickelt und der Portalbe-

treiber würde durch die Offenlegung sein 

eigenes Geschäftsmodell gefährden. 
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angestellt gem. § 58 StBerG  
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*** Fachberater Gesundheitswesen  
     IBG / HS Bremerhaven 
 
 

Kooperationen: 
* Rechtsanwalt in Kranz & Kollegen  
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Olden-
burg 
 
** Wirtschaftsprüfer in  
ACUS Klemm & Partner mbB Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Oldenburg 

 

 

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht über-
nommen werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

  

 Fälligkeitstermine Fällig am 

Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  
Soli.-Zuschlag (mtl.) 
 

10.8.2020 

Gewerbesteuer, Grundsteuer 
 

17.8.2020 

Sozialversicherungsbeiträge 27.8.2020 

 

  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  
 für die Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 

 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bun-
desbank.de/Basiszinssatz 

  

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 

Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozent-
punkte 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozent-

punkte 
zzgl. 40 € Pauschale 

 

  

 Verbraucherpreisindex 
 (2015 = 100) 

2020: Juni = 106,6; Mai = 106,0; April = 106,1; März = 

105,7;  
Februar = 105,6; Januar = 105,2 
2019: Dezember = 105,8; November = 105,3; Oktober = 

106,1;  
September = 106,0; August = 106,0; Juli = 106,2 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  

https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

mailto:oldenburg@kgjw.de
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

